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1. Teil

Einleitung

1. Kapitel

Anlass der Untersuchung

Den unmittelbaren Anlass für die Beschäftigung mit dem Thema „Jugendstraf
recht und Systemkriminalität“ bildete die Beobachtung, dass bereits im Rahmen der 
Aufarbeitung der NS-Verbrechen durch die westdeutsche Strafjustiz im ersten 
Auschwitzprozess auch die Verfehlungen eines Heranwachsenden Gegenstand des 
Verfahrens waren.1 Ausgehend von dieser Einzelbeobachtung lag die Frage nach 
der allgemeinen Bedeutung des Jugendstrafrechts für die Aufarbeitung von Sys
temunrecht nahe. Tatsächlich zeigte eine erste Recherche, dass auch in anderen 
Verfahren gegen NS-Täter:innen vor ost- und westdeutschen Strafgerichten junge 
Menschen unter den Angeklagten waren.2

Das Thema verdient insbesondere deswegen Aufmerksamkeit, weil zwischen 
nationalsozialistischen Straftaten auf der einen und jugendlicher Delinquenz auf der 
anderen Seite auf den ersten Blick fundamentale Unterschiede zu bestehen schei
nen. Während das NS-Unrecht zu großen Teilen aus schweren Gewaltdelikten be
stand3, ist Jugenddevianz aus kriminologischer Perspektive häufig ubiquitär, epi
sodenhaft und eher bagatellartig4. Schwere Gewaltverbrechen von Jugendlichen 
und Heranwachsenden sind demgegenüber vergleichsweise selten. Sie werden im 
Schrifttum nicht als jugendstrafrechtlicher Normalfall begriffen, sondern mit (So
zialisations-)Defiziten des Täters bzw. der Täterin erklärt.5 Insofern entsprechen 

1 LG Frankfurt, Urteil vom 20. 08. 1965 – 4 Ks 2/63, S. 270 ff.; LG Frankfurt am Main, 
Urteil vom 19./20.08. 1965, JuNSV, Bd. XXI, Lfd. Nr. 595a, dort S. 492 ff.

2 Vgl. dazu allgemein Rückerl, NS-Verbrechen vor Gericht, 1982, S. 272 f.
3 Eine gute Übersicht zu den verschiedenen Verbrechenskomplexen findet sich bei Rü

ckerl, NS-Verbrechen vor Gericht, 1982, S. 22 ff.
4 Ostendorf/Drenkhahn, Jugendstrafrecht, 10. Aufl. 2020, Rn. 1 ff.; Kunz/Singelnstein, 

Kriminologie, 8. Aufl. 2021, § 18 Rn. 3 f.; vgl. auch Spiess, FS Albrecht, 2021, 1035 (1038); 
siehe ferner Pruin, Die Heranwachsendenregelung im deutschen Jugendstrafrecht, 2007, 
S. 187 zur Kriminalität der Heranwachsenden speziell.

5 Dölling, in: Brunner/Dölling, JGG, 13. Aufl. 2018, Einführung, Rn. 19; Lempp, Jugend-
liche Mörder, 1977, S. 7, spricht insofern von einem „Vertrauenskredit“, der jungen Menschen 



(schwere) Verbrechen, die unter der NS-Herrschaft begangen wurden, auf den ers
ten Blick nicht dem Bild typischer Jugendstraftaten.

Auf den zweiten Blick allerdings weisen gerade politisch-ideologisch motivierte 
Delikte jugendtypische Züge auf, die auch aus anderen Bereichen der Jugendkri
minalität bekannt sind. Die Straftaten junger Menschen sind häufig beispielsweise 
von gruppendynamischen Prozessen geprägt und basieren selbst bei politisch mo
tivierten Taten bei näherer Betrachtung auf keiner gefestigten ideologischen 
Grundlage.6 Gerade in der Jugendphase ist die Hinwendung zu radikalen Ideologien 
ein weit verbreitetes Phänomen.7 Bereits diese knappen Überlegungen zeigen, dass 
der zunächst auffällig erscheinende Widerspruch zwischen systemkriminellen 
Straftaten und jungen Täter:innen bei näherer Betrachtung doch nicht derart groß 
ist.

Ähnliche Fragen wie bei der Aufarbeitung des NS-Unrechts nach 1945 be
schäftigten die Gerichte bei der strafjuristischen Aufarbeitung des in der DDR be
gangenen Unrechts nach 1989. Insbesondere bei der Aburteilung der Mauerschüt
zenfälle waren unter den Angeklagten erneut zahlreiche junge Menschen.8

Vor diesem Hintergrund stellt sich die generelle Frage, welche Folgen es für das 
Jugendstrafrecht im Allgemeinen und die jugendstrafrechtliche Ahndung individu
eller Taten im Besonderen hat, wenn ein junger Mensch in einem gesellschaftlichen 
System sozialisiert wurde, das sich von den „Normen des Rechts gelöst [hat]“.9
Mithin hat der Jugendliche oder Heranwachsende in einer für die Norminternali
sierung prägenden Phase Regeln erlernt, die zur Zeit der Tatbegehung staatlich 
akzeptiert waren und erst nach einem zeitlich nachfolgenden politischen Umbruch 
als deviant definiert worden sind. Das Aufwachsen in einem totalitären System ist 
von der stetigen Vermittlung einer staatstragenden Ideologie geprägt, die sich auf 
alle wichtigen Lebensbereiche erstreckt10. Insofern bieten sich den Jugendlichen 

gewährt werde; nach Schaffstein, GA 1971, 129 (133 f., 139), ist „normale“ Jugenddelinquenz 
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8 Vgl. Lüscher, Mauerschützen-Urteile des BGH, BVerfG und EGMR revisited, 2017, 
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und Heranwachsenden nur wenige Möglichkeiten, die staatlich vorgegebenen Wert- 
und Moralvorstellungen mit anderen Leitbildern abzugleichen.11 Im Zusammen
hang mit derartigen Regimen ist daher häufig zu beobachten, dass gerade ihre ju
gendlichen Anhänger bereit sind, alles für die staatlich vermittelten Ideale zu op
fern.12 Die für Jugendliche kennzeichnende Neugier und ihr Idealismus werden im 
Sinne der Propaganda genutzt, um „niedere Instinkte zu wecken und zu betätigen“.13

Ganz ähnliche Überlegungen sind bereits 1952 vom deutschen Gesetzgeber an
gestellt worden. Die Einführung des § 105 JGG zur Anwendung des Jugendstraf
rechts auf Heranwachsende wurde ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien auch 
mit der kollektiven Reifeverzögerung der Jugend begründet, die durch „die Aus
wirkungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ohne großes eigenes Verschulden aus 
der Bahn geworfen worden [war]“14. Die Rechtspraxis sah sich ebenfalls bald mit 
Fragestellungen aus dem gleichen Themenkomplex konfrontiert. Wie eingangs er
wähnt, musste sich schon das LG Frankfurt am Main im ersten Auschwitz-Urteil 
mit der Frage auseinandersetzen, ob auf einen Angeklagten, der zur Tatzeit noch 
Heranwachsender gewesen war, gem. § 105 JGG Jugendstrafrecht Anwendung 
finden sollte.15 Dass der junge Mann namens Hans Stark in dem Verfahren ange
klagt worden war, ging auf die Bemühungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft 
zurück, in Frankfurt nach Möglichkeit einen Querschnitt der Täter:innen des Kon
zentrationslagers Auschwitz vor Gericht zu stellen.16

Mit dem Verweis auf die Nachkriegsgesetzgebung und den Auschwitzprozess 
vor dem LG Frankfurt am Main ist ein weiterer Aspekt angesprochen, der die Un
tersuchung des Themas „Jugendstrafrecht und Systemkriminalität“ lohnend er
scheinen lässt. Nicht nur die jugendstrafrechtliche Debatte hat sich des Themas 
bislang noch nicht in gebotener Weise angenommen, sondern auch die in der Zeit
geschichte des Rechts geführte breite Diskussion über die strafjuristische Aufar
beitung von NS- und DDR-Unrecht weist insoweit noch eine Lücke auf. Denn 

11 Friedrich, Totalitäre Diktatur, 1957, S. 75, unter Verweis auf ein Zitat Stalins.
12 Friedrich, Totalitäre Diktatur, 1957, S. 51, 76; weitergehend Friedrich, Totalitäre Dik

tatur, 1957, S. 75, 81, 112, der von einer gezielten Formung der jungen Menschen hin zu 
„echten Totalitären, die in disziplinierter Einheitlichkeit denken und handeln“, spricht.

13 Friedrich, Totalitäre Diktatur, 1957, S. 51, 76.
14 BT-Drs. 1/3264, S. 36; ähnliche Feststellungen finden sich bei Stutte, in: DVJJ (Hrsg.), 

Die Rechtsbrüche der 18- bis 21-Jährigen, 1956, 110 (114 f.).
15 LG Frankfurt, Urteil vom 20. 08. 1965 – 4 Ks 2/63, S. 270 ff., veröffentlicht im Volltext 

bei Balzer/Renz (Hrsg.), Das Urteil im Frankfurter Auschwitzprozess, 2004, sowie bei LG 
Frankfurt am Main, Urteil vom 19./20. 08. 1965, JuNSV, Bd. XXI, Lfd. Nr. 595a, dort 
S. 510 ff.; vgl. weiterhin Rückerl, NS-Verbrechen vor Gericht, 1982, S. 272 f., der es als eine 
Eigentümlichkeit der NS-Prozesse bezeichnet, dass oft junge Täter:innen lange Zeit nach ihrer 
Tat vor Gericht standen.

16 Renz, Auschwitz vor Gericht, 2018, S. 35; vgl. Foljanty/Johst (Hrsg.), Fritz Bauer: 
Kleine Schriften, 2018, Bd. 1, S. 33.
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